
 
 

Bekanntmachung eines Baugesuches 
 
 
 

(§ 193 Planungs- und Baugesetz, ordentliches Baubewilligungsverfahren) 
 
 

Der Gemeinderat macht folgendes Baugesuch öffentlich bekannt: 
 
 
 
 Bauherrschaft: Kieswerk Hüswil AG, Steinberg 1, 6152 Hüswil 

 Grundeigentümer: Einwohnergemeinde Huttwil, Marktgasse 2, 4950 Huttwil 

 Bauvorhaben: Projektänderung und Anpassung Umweltverträglichkeitsbericht zur Er-
weiterung Verwaltungsgebäude und Neubau Werkstatt mit Ersatzneu-
bau Betonanlage; Anpassung Betriebszeiten und Erweiterung auf Zeit-
raum nachts 

 Grundstück: Nrn. 356 bzw. Baurechtsparzelle Nr. 828 und 357 bzw. Baurechtspar-
zelle Nr. 829, Steinberg, GB Zell 

 Zone: Sonderbauzone Steiberg Hüswil 
 
 
 
Das Baugesuch liegt zusammen mit den Plänen während 20 Tagen, vom 24. Mai 2025 
bis 12. Juni 2025, auf der Gemeindeverwaltung Zell sowie im Internet unter folgendem Link 
zur Einsichtnahme auf: https://planauflage.zell-lu.ch. 
 
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schrift-
lich und im Doppel beim Gemeinderat Zell einzureichen. Einsprachen haben einen Antrag 
und dessen Begründung zu enthalten. 
 
Mit der öffentlich-rechtlichen Einsprache kann die Verletzung öffentlich-rechtlicher Bestim-
mungen, mit der privatrechtlichen Einsprache die Verletzung privater Rechte geltend ge-
macht werden. 
 
 
6144 Zell, 20. Mai 2025 
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